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TOP 11 LEITLINIE DES SENATS ZUM SCHUTZ VOR DISKRIMINIERUNG, GEWALT UND SEXUELLER BELÄSTIGUNG 
 

 
Sachstand 
In der im Januar 2012 veröffentlichten EU-Studie „Gender-based Violence, Stalking and Fear of Crime“ gaben 55 % 
der an deutschen Universitäten befragten Studentinnen an, während ihres Studiums sexuelle Belästigung erfahren zu 
haben. Sie findet vornehmlich ihren Ausdruck in diskriminierenden und sexistischen Bemerkungen und Handlungen. 
Bei rund 10 % der Studentinnen ging dies mit Bedrohungssituationen einher. 
 
In den vergangen zwei Jahren hat das Gleichstellungsbüro in mehreren Fällen Kenntnis von Stalking und sexueller 
Belästigung auf dem Universitätsgelände und im universitären Alltag erhalten. Es wurden Belästigungen in Damen-
toiletten aber auch im beruflichen oder studentischen Umgang gemeldet.  
 
Die Leuphana Universität wünscht eine vertrauensvolle und gleichberechtigte Zusammenarbeit aller Universitäts-
mitglieder und –angehörigen. Sie legt Wert auf eine respektvolle Hochschulkultur, in der die Persönlichkeitsrechte 
jedes Einzelnen anerkannt und geachtet werden. Alle Hochschulmitglieder und –angehörigen sollen darauf achten, 
dass Diskriminierungen, sexuelle Belästigungen und Gewalt keine Toleranz finden, diese unterbleiben und Vorwürfen 
dieser Art mit allen der Universität möglichen Konsequenzen nachgegangen wird. 
 
Vor diesem Hintergrund hat sich die Senatskommission für Gleichstellung und das Gleichstellungsbüro mit dem 
Thema im vergangen Jahr befasst und legt dem Senat eine „Leitlinie zum Schutz vor Diskriminierung, Gewalt und 
sexueller Belästigung“ vor. Sie soll zum einen handlungsleitend in die Universität hineinwirken und zum anderen 
betroffenen Personen Schutz und Unterstützung bieten. Die Leitlinie versteht sich als Ergänzung zur „Richtlinie des 
Präsidiums zum Schutz vor Benachteiligungen und zur Durchführung der Regelungen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sowie des § 42 Abs. 6 NHG“. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Senat beschließt die “Leitlinie des zum Schutz vor Diskriminierung, Gewalt und sexueller Belästigung“ in der 
Fassung gem. Drs. Nr. 376/79/4 WiSe 2012/2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


